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B R E M I S C H E  B Ü R G E R S C H A F T
Landtag
16. Wahlperiode

Drucksache 16 /253

Kleine Anfrage der Fraktion der CDU vom 20. April 2004

Erlebnispädagogik – Therapie für jugendliche Kriminelle

Aufgrund einer inzwischen größeren Zahl von Vorfällen im Rahmen von therapeu-
tischen Maßnahmen (Erlebnispädagogik) hat die Bundesregierung angekündigt,
diese Maßnahmen schärfer zu kontrollieren und eine Änderung des Kinder- und
Jugendhilfegesetzes vorzunehmen.

Für kriminell in Erscheinung getretene Jugendliche werden therapeutische Auf-
enthalte im Ausland durch Sozialarbeiter betreut, um bessere Ergebnisse in der
Resozialisierung zu erzielen.

Die  Erfahrungen zeigen  jedoch,  dass  einige  Jugendliche  während  dieser  Zeit
schwere Straftaten begehen. Kritisch wird von der Kriminologie hervorgehoben,
dass Deutschland damit seine Probleme in das Ausland transportiere.

Wir fragen deshalb den Senat

1. In wie vielen Fällen – getrennt nach Bremen und Bremerhaven – wurden bei
jugendlichen Straftätern Therapiemaßnahmen im Sinne der so genannten Er-
lebnispädagogik im Ausland von wie vielen Therapeuten durchgeführt, auf-
geschlüsselt seit 1995

• nach Jahren,

• nach Alter der Jugendlichen und

• Ort und Zeitrahmen der Aufenthalte?

2. Welche therapeutischen Ansätze standen jeweils dabei im Mittelpunkt?

3. Spielten bei diesen Maßnahmen Kostengründe eine Rolle, und welche Kosten
entstanden pro Maßnahme?

4. Welche Jugendlichen kommen für diese Maßnahmen in Frage?

5. Wie viele Maßnahmen seit 1995 waren erfolgreich und führten zu unauffälli-
gem Verhalten der Jugendlichen, und wie viele Jugendliche wurden rückfäl-
lig?

6. Ist den Jugendlichen im Ausland besser zu helfen als in Deutschland, und wel-
che Vorfälle während dieser Maßnahmen sind dem Senat bekannt?

7. Hält der Senat eine stärkere Kontrolle dieser Maßnahmen für notwendig, um
unter Umständen nur dafür geeignete Jugendliche in diese Maßnahmen zu
entsenden?

Rolf Herderhorst, Jörg Kastendiek und Fraktion der CDU
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Antwort des Senats vom 18. Mai 2004

Vorbemerkung

Intensive individualpädagogische Maßnahmen im Ausland, mitunter – eher irre-
führend – „Erlebnispädagogik“ genannt, stellen in seltenen Fällen eine ultima ratio
der Arbeit mit schwerst problematischen Jugendlichen dar. Die Verlagerung dieser
äußerst intensiven und teuren Betreuungsarbeit ins Ausland erfolgt aufgrund der
pädagogischen Erwägung, dass ein möglichst totaler Milieuwechsel ein den Erfolg
der Maßnahme mitentscheidendes Element ist. Da die Lebenshaltungskosten für
den jungen Menschen und seinen Betreuer ein sehr großer Faktor in den Gesamt-
kosten ist, ist angesichts der gewählten Orte im Ausland außerdem zu vermuten,
dass in vielen Fällen gleichartige Maßnahmen in Deutschland deutlich teurer wären.

1. In wie vielen Fällen – getrennt nach Bremen und Bremerhaven – wurden bei
jugendlichen Straftätern Therapiemaßnahmen im Sinne der so genannten Er-
lebnispädagogik im Ausland von wie vielen Therapeuten durchgeführt, auf-
geschlüsselt seit 1995

• nach Jahren,

• nach Alter der Jugendlichen und

• Ort und Zeitrahmen der Aufenthalte?

Auf Grundlage einer mit dem Jugendhilfeausschuss abgestimmten Qualitäts-
sicherungsvereinbarung „Verfahrenshinweise zur Durchführung individualpä-
dagogischer Maßnahmen” werden durch das Amt für Soziale Dienste Bremen
ab September 1996 im begründeten Einzelfall individualpädagogische Maß-
nahmen im Ausland eingeleitet.

In den Jahren 1996 bis 1998 wurden insgesamt sieben Maßnahmen dieser Art,
in den Jahren 1999 bis 2003 jeweils laufend ca. fünf bis sechs Maßnahmen
jährlich durchgeführt. Die Hilfen wurden Minderjährigen (ca. 14 bis 17 Jahre)
gewährt, die in herkömmlichen Betreuungsarrangements der Jugendhilfe nicht,
nicht mehr oder noch nicht gefördert werden konnten, die erheblich delin-
quent (ca. 40 %) oder die hochtraumatisiert, mit erheblichen psychiatrischen
Störungsbildern verwahrlost und entwurzelt waren (ca. 60 %). Die Maßnahme-
dauer im Durchschnitt der Fälle lag bei einem Jahr.

Ausgewählte Betreuungsorte waren – in Ableitung von den Problemlagen und
der Biographie der Minderjährigen sowie nach Maßgabe der nach Hilfeplan-
verfahren individualpädagogisch sinnvollen Anbieterkonzepte – neben euro-
päischen Ländern (z. B. Griechenland, Spanien) auch Kanada, Namibia und
Kirgisien.

Aus der in 2004 verbindlich eingeführten gesamtstädtischen Dokumentation
für individualpädagogische Hilfen im Ausland ergibt sich eine Anzahl von derzeit
sieben laufenden Auslandsmaßnahmen, davon fünf für männliche und zwei
für weibliche Minderjährige der Altersjahrgänge zwischen 1986 und 1989.
Durchführungsland und Träger der laufenden Maßnahmen sind Italien/Der
Weg e. V., Kirgisien/Jugendhilfe Freistatt, Griechenland (vier Fälle)/DRK Bre-
men und Namibia/Martinistift Nottuln. In zwei Fällen erfolgte die Hilfeplanung
auf Grundlage und im Rahmen des § 35 a SGB VIII. In einem der genannten
Fälle handelt es sich um eine Fallübernahme vom Jugendamt Kempten.

Die näheren Daten zu abgeschlossenen Fällen der Jahre 1995 ff. sind aufgrund
organisationsbedingter, z. T. wechselnder Einzelfallzuständigkeiten in den zwölf
Sozialzentren in der Kürze der zur Verfügung stehenden Zeit nicht zu erheben.
Das Amt für Soziale Dienste wird die erbetenen Angaben jedoch nachermitteln
und der städtischen Deputation in einem gesonderten Bericht zur Kenntnis ge-
ben.

In Bremerhaven gab es seit 1995 lediglich in einem Fall eine Unterbringung im
Ausland. Dabei handelte es sich um einen siebzehnjährigen schwer straffällig
gewordenen Jugendlichen, für den nach § 35 KJHG von Ende 1994 bis März
1997 eine Hilfe zur Erziehung in einer Maßnahme auf Mallorca durchgeführt
wurde. Weitere Belegungen von Auslandsmaßnahmen wurden nicht vorgenom-
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men, da zwischenzeitlich für Bremerhaven die Entscheidung getroffen wurde,
grundsätzlich keine auswärtigen Unterbringungen im Rahmen einer individual-
pädagogischen Maßnahme zu veranlassen.

2. Welche therapeutischen Ansätze standen jeweils dabei im Mittelpunkt?

Bei den Maßnahmen des Jugendamtes Bremen handelte es sich konzeptionell
in der Regel um so genannte individual- bzw. erlebnispädagogische Stand-
projekte mit festem Betreuungsort. In Ableitung von den genannten Zielgrup-
pen und einer hierfür konzeptionell erforderlichen Projektorganisation mit hoher
bezugspersonenorientierter Betreuungsverantwortung betrug das Betreuungs-
verhältnis in der Regel 1 zu 1.

Die Maßnahme des Jugendamtes Bremerhaven fand statt im Rahmen einer in-
tensiven sozialpädagogischen Einzelbetreuung durch eine Person, die sowohl
Zimmermeister wie Bauingenieur als auch Studienrat war und darüber hinaus
als Selbsterfahrungs-Trainer arbeitete. Im Vordergrund stand dabei die Verän-
derung des individuellen Verhaltens des Jugendlichen verbunden mit einem
externen Hauptschulabschluss.

3. Spielten bei diesen Maßnahmen Kostengründe eine Rolle, und welche Kosten
entstanden pro Maßnahme?

Im Rahmen der Hilfeplanung des Jugendamtes gemäß § 36 SGB VIII werden
neben einer fachlichen Wirkungsbetrachtung regelmäßig auch die fiskalischen
Auswirkungen solcher Maßnahmen gewürdigt. Da Entscheidungen für eine
Auslandsmaßnahme allein aus Kostengründen weder aus fachlichen noch aus
rechtlichen Gründen zulässig sind, ist regelmäßig eine Gesamtbewertung erfolgt.
Die vom Jugendamt Bremen ab 1996 erfassten Kosten haben sich im Einzelfall
zwischen ca. 220,– bis 240,– DM betreuungstäglich bewegt und belaufen sich
derzeit auf ca. 150,– bis 174,66 ‡ je Betreuungstag.

Kostengründe waren auch für die Maßnahmeentscheidung des Jugendamtes
Bremerhaven keine Ursache. Die Kosten betrugen damals (1995) 3.925,– DM
monatlich.

4. Welche Jugendlichen kommen für diese Maßnahmen in Frage?

Siehe Antwort zu Frage 1.

Grundsätzlich kommen diese Maßnahmen nur für Jugendliche in Betracht, bei
denen vorausgegangene Hilfen zur Erziehung im Inland gescheitert sind bzw.
denen im Rahmen der Hilfen nach §§ 27 ff. KJHG keine oder keine andere ge-
eignetere Hilfe zur Erziehung innerhalb der Kommunen bzw. im Inland ver-
mittelt werden kann. Voraussetzung ist ferner, dass die individualpädagogische
Auslandsmaßnahme in Abstimmung mit den Personensorgeberechtigten, dem/
der Jugendlichen und auf Basis einer multiprofessionellen Hilfeplanung eine
positive Entwicklungsperspektive eröffnet. Die Maßnahme muss ferner – ge-
gebenenfalls in Abstimmung mit Jugendrichtern, Staatsanwaltschaft und/oder
Gesundheitsdiensten – verfahrensrechtlich zulässig, nach Kriterien der Kindes-
wohlsicherung und unter Prüfung gesundheitlicher wie psychosozialer Aus-
schlusskriterien (z. B. akute somatische oder psychiatrische Erkrankung, Selbst-
und Fremdgefährdung) sowie unter Abwägung sonstiger Alternativen (z. B.
Jugendhaft, geschlossene Unterbringung) sowohl für den Jugendlichen als auch
für das Gastland verantwortbar und pädagogisch therapeutisch sinnvoll sein.

5. Wie viele Maßnahmen seit 1995 waren erfolgreich und führten zu unauffälli-
gem Verhalten der Jugendlichen, und wie viele Jugendliche wurden rückfäl-
lig?

Siehe Antwort zu Frage 1.

Da es bundesweit und auch in Bremen keine systematische Evaluation dieser
Maßnahmen gibt, kann nur auf Erfahrungswerte zurück gegriffen werden.

Nach Erfahrungswerten des Beratungsdienst Fremdplatzierung des Jugend-
amtes Bremen waren in ca. der Hälfte aller vom Amt für Soziale Dienste ein-
geleiteten Auslandsmaßnahmen innerhalb dieses Angebotssegmentes für die
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genannten, erheblich beeinträchtigten bzw. pädagogisch therapeutisch in ande-
ren  Hilfesettings  nicht  erreichbaren  Jugendlichen  positive  Entwicklungen
feststellbar, insbesondere im Hinblick auf eine Veränderung zur Annahme von
Folgehilfen (z. B. Betreutes Wohnen, Jugendwohngemeinschaften, Kombina-
tionen von sozialpädagogischer Betreuung und Schul-/Berufsausbildung etc.).
Es konnte allerdings nicht in allen Fällen verhindert werden, dass Maßnahmen
abgebrochen werden mussten, weil Minderjährige sich absentierten, weil sie
erneut straffällig wurden, weil Eltern die Einwilligung zurückzogen oder weil
andere pädagogisch/therapeutische Gründe gegen eine Weiterführung der Hilfe
sprachen.

Die vorgenannte Maßnahme des Jugendamtes Bremerhaven wurde erfolgreich
beendet. Der Jugendliche hat nach Beendigung der Hilfe zur Erziehung mit
dem erreichten Hauptschulabschluss eine Berufstätigkeit auf Mallorca ange-
treten; über eine Rückfälligkeit wurde nichts bekannt.

6. Ist den Jugendlichen im Ausland besser zu helfen als in Deutschland, und wel-
che Vorfälle während dieser Maßnahmen sind dem Senat bekannt?

Der Senator für Arbeit, Frauen Gesundheit, Jugend und Soziales vertritt die auch
mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter abgestimmte Auf-
fassung, dass individualpädagogische Einzelmaßnahmen im Ausland nur im
begründeten Einzelfall und unter Beachtung qualitätssichernder Verfahren bei
der Vorbereitung, Durchführung, Beendigung und Anschlusssicherung der Maß-
nahmen veranlasst werden sollten, um eine mit anderen pädagogischen Mit-
teln aktuell nicht abwendbare negative Karriereentwicklung zu unterbrechen.

Das Amt für Soziale Dienste Bremen hat bereits 1996 nach Gesprächen mit den
zuständigen Stellen des Bundes, insbesondere des damaligen Bundesministe-
riums für Familie, die oben bereits genannten qualitätssichernden Durchfüh-
rungsmodalitäten festgelegt. Die dort enthaltenen Regelungen insbesondere
zur vorherigen Einschaltung der örtlichen Autoritäten des Gastlandes, zur In-
formation der jeweiligen deutschen Botschaft und zu Verfahrensvereinbarungen
mit dem durchführenden Träger sichern eine etwaige Krisenintervention vor
Ort und gegebenenfalls eine kurzfristige Rückführung des/der Jugendlichen.
Insoweit sind spektakuläre Fälle aus Bremen nicht bekannt.

Die Maßnahme des Jugendamtes Bremerhaven wurde einerseits vom Interna-
tionalen Sozialdienst Frankfurt begleitet; andererseits fanden regelmäßige Be-
suche von sozialpädagogischen Fachkräften im Rahmen des privaten Urlau-
bes statt.

Das Amt für Jugend und Familie Bremerhaven vertritt die Auffassung, dass
jugendlichen Kriminellen im Rahmen der individualpädagogischen Maßnah-
men im Ausland nicht besser als in Deutschland zu helfen ist.

7. Hält der Senat eine stärkere Kontrolle dieser Maßnahmen für notwendig, um
unter Umständen nur dafür geeignete Jugendliche in diese Maßnahmen zu
entsenden?

Der Senator für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales hat sich im
Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Landesjugendämter sowohl in
den vergangenen Jahren als auch aus aktuell gegebenen Anlässen an der Ent-
wicklung und Abstimmung fachlicher Empfehlungen an die Jugendämter und
von Qualitätskriterien für den Abschluss von Verträgen mit Einzelanbietern
und bundesweiten Fachorganisationen der Maßnahmeträger beteiligt, und legt
diese Empfehlungen und Qualitätskriterien der Prüfung jedes Einzelfalls zugrun-
de; er wird auch künftig in jedem Einzelfall intensiv prüfen, ob die Bewilligung
einer individualpädagogischen Maßnahme im Ausland die einzige pädago-
gisch geeignete Maßnahme ist. Da das Kinder- und Jugendhilfegesetz selbst
keine näheren Ausführungsbestimmungen zur Durchführung von individual-
pädagogischen Auslandsmaßnahmen enthält, haben sich die Landesjugend-
ämter für eine bundeseinheitliche Rahmenregelung ausgesprochen, die ver-
bindliche fachliche Mindeststandards zu Verfahren, Hilfeplan, Durchführung,
Fachkräftegebot, Trägeranbindung, Mitteilungspflichten etc. sichern soll. Die-
se Empfehlungen wurden im Kontext der in der Anfrage genannten Novel-
lierungsbestrebungen der Bundesregierung zum SGB VIII auch an das zustän-
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dige Bundesministerium weitergeleitet und sind in wesentlichen Punkten in
die derzeitige Vorentwurfsfassung des Bundes eingeflossen. Der Senator für
Arbeit, Frauen, Gesundheit  Jugend und Soziales wird sich in den weiteren Ab-
stimmungen zu diesem Entwurf für Präzisierungen z. B. der vorgesehenen Zu-
ständigkeitsregelungen und für ein – möglichst bundesweites – Evaluationsver-
fahren einsetzen.

Die Maßnahmeeignung für einzelne Jugendliche kann jedoch weiterhin nur
sachgerecht auf kommunaler Ebene geprüft und durch die oben beschriebe-
nen Hilfeplanverfahren der Jugendämter vor Ort qualitativ gesichert werden.
Dazu gehört, dass nur solche Anbieter in Anspruch genommen werden, die
entsprechende Selbstverpflichtungserklärungen und Leistungsverträge mit den
belegenden Jugendämtern abschließen und sich durch eine kooperative Zu-
sammenarbeit mit den Jugendämtern wie den Gastländern nachweislich als
verlässliche und pädagogisch qualifizierte Vertragspartner erweisen.

Druck: Anker-Druck Bremen


